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49. Verordnung: Höchsttarif für das Bestattergewerbe in Wien. 

49. 

Verordnung des Landeshauptmannes von 
Wien vom 27. September 197 4 betreffend 
den Höchsttarif für das Bestattergewerbe in 

Wien 

Auf Grund des § 239 der Gewerbeordnung 
1973, BGBI. Nr. 50/1974, wird verordnet: 

§ 1. (1) Für Abholungen im Wiener Stadt
gebiet, für Aufbahrungen und Kondukte in den 
Wiener Friedhöfen und Feuerhallen sowie für 
Überführungen im Inland dürfen bei Einrech
nung der Umsatzsteuer (Umsatzsteuergesetz 1972) 
höchstens die Preise in Rechnung gestellt werden, 

J die in dem als Anlage 1 angeschlossenen und 
I · einen Bestandteil dieser Verordnung bildenden 

Tarif enthalten sind. 
(2) Preise für Bestattungsleistungen, die in 

diesem Tarif nicht angeführt sind, dürfen in 
einer dem Aufwand entsprechenden Höhe ver
einbart werden. 

(3) Art und Umfang des Leistungsangebotes 
der Bestatter umfaßt vier Klassen nach Maßgabe 

I des Leistungsverzeichnisses in der Anlage 2 zu 
J · dieser Verordnung. 

§ 2. Für die Beschaffung der erforderlichen Un
terlagen zur Durchführung des Bestattungsauf
trages sowie für sonstige Aufwendungen im Zu
sammenhang mit der Durchführung der Bestat
tungsfeier dürfen Besorgungsspesen im Ausmaß 
von höchstens 128 S verrechnet werden. 

§ 3. Zuschläge zu den Preisansätzen dürfen 
entsprechend den tatsächlichen Aufwendungen, 
aber höchstens bis zu einer Höhe von 1000/o, in 
folgenden Fällen in Rechnung gestellt werden: 

a) bei der Versargung und Abholung eines 
Verstorbenen, wenn dies nachweislich mit 
Mehraufwendungen, insbesondere infolge 
des notwendigen Einsatzes besonderer Be
förderungsmittel, Geräte oder mit außer
gewöhnlichen Erschwernissen, etwa im Hin
blick auf den Zustand des Toten, verbun
den ist; 

b) bei Überführungen im Inland, wenn diese 
an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen oder 
in der Zeit zwischen 18 und 6 Uhr vorge
nommen werden oder damit Mehraufwen-
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dungen verbunden sind, es sei denn, die 
Abholung zu den genannten Zeiten oder die 
Mehraufwendungen wurden vorn Bestatter 
verursacht; 

c) bei den Tarifposten für Aufbahrungen, 
Kondukte und Urnenbestattungen, wenn 
diese Leistungen nicht auf einem Haupt
friedhof im Sinne der Wiener Friedhofsord
nung erbracht werden und damit Mehrauf
wendungen, insbesondere hinsichtlich der 
Personalkosten und des Transportes von 
Bestattungseinrichtungen, verbunden sind; 

d) bei den Tarifposten für Konduktfahrzeuge, 
wenn diese außerhalb der Wiener Friedhöfe 
und Feuerhallen zu Bestattungsfeierlichkei
ten eingesetzt werden. 

§ 4. Bei Überführungen im Inland ist zur Be
rechnung der Fahrkilometer für die Hin- und 
Rückfahrt die kürzeste Fahrtstrecke zugrunde 
zu legen. 

§ 5. Diese Verordnung tritt mit 1. Oktober 
1974 in Kraft. 

Tarifpost 

Der Landeshauptmann: 

i. V. Fröhlich-Sandner 

TARIF 

Arbeitsleistung 

I. V ersargen 

Anlage 1 

Preis in 
Schilling 

1 Sargzustellung . . . . . . . . . . . . . . . 232"00 
2 Versargen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147"00 
3 Sanitäre Vorkehrungen 

a) Sargeinlage . . . . . . . . . . . . . 7'00 
b) Karbol einschlag . . . . . . . . . . 19"00 
c) Angurten eines Verstorbe-

nen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68'00 
d) Verkitten und Verschrau-

ben eines Sarges . . . . . . . . 36'00 
e) Verlöten eines Sarges . . . . 116'00 

II. Abholung im Wiener Stadtgebiet 

4 Einsatz eines Glaswagens ein
schließlich des erforderlichen Per-
sonals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488'00 
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